
IV. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

(1) Die Zahlung ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu 
leisten. Bei Zahlung innerhalb von 8 Kalendertagen nach Rechnungsdatum gewährt der 
Auftragnehmer 2 % Skonto auf den Rechnungsbetrag, jedoch, sofern in der Rechnung 
ausgewiesen, ohne Kosten für Fracht, Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten 
sowie das ARA-Lizenzentgelt.

Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungshalber 
angenommen, sofern das Geldinstitut die Annahme bestätigt hat. 

(3) Vor Leistung einer bedungenen Anzahlung besteht für den Auftragnehmer keine 
Verpflichtung zur Auftragsausführung. Allenfalls daraus entstehende, weitere Folgen (z. B. 
Nichteinhalten der Lieferfristen) gehen zu Lasten des Auftraggebers.

(5) Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des gesamten, 
sondern lediglich eines angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages.

VII. LIEFERUNG

(1) Lieferungen erfolgen ab Betrieb des Auftragnehmers auf Rechnung und Gefahr des 
Auftraggebers, falls dies nicht anders vereinbart wurde.

Transportversicherungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des 
Auftraggebers vorgenommen. Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung 
an die den Transport durchführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung 
das Lager des Auftragnehmers verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Auf-        
traggebers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. 

(2) Mehr- und Minderlieferungen sind bei einfachsten Arbeiten bis zu 5 %, bei 
schwierigeren od. mehrfarbigen Arbeiten bis zu 10 % gestattet u. sind anteilig unter 
Zugrundelegung des Fortdruckes zu verrechnen. Bei beigestelltem Material werden 
die Toleranzsätze der Zulieferindustrie zusätzlich berücksichtigt.

XII. BEIGESTELLTE MATERIALIEN UND DATEN

(1) Vom Auftraggeber beigestellte Materialien, wie Vorlagen, Klischees, Filme, Datenträger 
aller Art, Papier usw., sind franko Betrieb des Auftragnehmers anzuliefern. Der Eingang 
wird bestätigt ohne Gewähr für die Richtigkeit der in den Lieferdokumenten angegebenen 
Menge. Der Auftragnehmer ist erst in der Lage, während des Produktionsprozesses eine 
ordnungsgemäße Übernahme und Überprüfung durchzuführen und haftet lediglich für 
solche Schäden, die durch eigenes Verschulden (siehe Abschnitt XI) entstanden sind. 

Für den Auftragnehmer besteht keine Prüf- und Warnpflicht bezüglich der vom Auftrag
geber selbst oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten angelieferten oder über-
tragenen Materialien, Daten (z. B. per ISDN) und Druckvorrichtungen wie beigestelltem 
Satz, Reindrucken und dgl., Disketten, Filmen usw. Insbesondere wird bei beigestellten 
Datenträgern bzw. übertragenen Daten die Richtigkeit der gespeicherten Daten 
(Texte, Bilder) nicht mehr vom Auftragnehmer überprüft. Es besteht auch keinerlei 
Haftung des Auftragnehmers für Fehler in und mit derartigen vom Auftraggeber 
direkt oder indirekt beigestellten Druckvorrichtungen, sowie für Fehler beim 
Endprodukt, die auf mangelhaft gelieferte Daten zurückzuführen sind. 

Sollte eine Überprüfung durch den Auftragnehmer vom Auftraggeber gefordert werden,  
so wird diese sowie eine etwaige Korrektur separat verrechnet. 

(2) Vom Auftraggeber dem Auftrag zugrundegelegte Vorlagen (z. B. Computerausdrucke, 
Digitalproofs) sind nicht verbindlich. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
das Endprodukt Farbabweichungen enthalten kann, die durch die unterschiedlichen 
Fertigungsverfahren bedingt sind. Sollte eine verbindliche Vorlage gewünscht werden, 
müsste ein zusätzlich kostenpflichtiger Andruck erstellt werden.

(3) Bei vom Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten angelieferte 
oder übertragene Daten trägt der Auftraggeber bei der bloßen Ausbelichtung dieser Daten 
die Kosten für alle durch die Datei veranlassten Ausbelichtungen bzw. Drucke. 

Die Bearbeitung der Daten erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und 
wird gesondert in Rechnung gestellt.

Telefonisch, via Fax oder via E-Mail angeordnete Änderungen werden vom Auftragnehmer 
ohne Haftung für die Richtigkeit durchgeführt.

Werden vom Auftraggeber via E-Mail Änderungen oder Korrekturen verlangt, so ist der 
Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer auf geeignete Weise (z. B. telefonisch) 
auf dieses E-Mail unverzüglich hinzuweisen. Dies gilt insbesondere für nachträgliche 
Änderungen bereits imprimierter Korrekturabzüge.

Wird vom Auftraggeber kein verbindlicher Andruck oder sonstiger Proof beigestellt bzw. 
ein solcher beim Auftragnehmer nicht bestellt, so übernimmt der Auftragnehmer keinerlei 
Haftung für die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausbelichtung bzw. des Druckes. 
Dies gilt auch, wenn die dem Auftrag zugrundeliegenden technischen Angaben unvoll-
ständig oder unrichtig sind.

(4) Die Pflicht zur Datensicherung obliegt ausschließlich dem Auftraggeber. Der Auftrag-
nehmer ist unabhängig davon berechtigt, eine Kopie anzufertigen.

(5) Für die Übernahme vom Auftraggeber beigestellter Daten gelten zusätzlich folgende 
Punkte: 
Vom Auftraggeber ist eine Composite-Datei im PDF- (möglichst PDF/X3 gemäß ISO 15930-
3), TIFF/IT- oder TIFF-Format zu liefern. Im Dokument enthaltene Schriften sind einzubet-
ten, importierte Bilddateien und Feindaten (OPI) sind mitzuliefern. Anwendungsformate 
(z. B. Quark, Photoshop, InDesign usw.) bedürfen der vorherigen Absprache zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer. Mit den Daten erhält der Auftragnehmer vom 
Auftraggeber einen Prüfdruck (1:1) sowie eine Liste aller mittels Datenträger bzw. 
Telekommunikationseinrichtungen übermittelter Dateien (Name, Datum, Zeit) mit den 
verwendeten Schriftfonts (Name der Schrift, Hersteller, Versionsnummer) sowie den 
verwendeten Programmen (Name, Hersteller, Versionsnummer). Das Quellprofil der Daten 
und das beim Prüfdruck verwendete Profil der Ausgabedruckbedingungen sind zur 
Verfügung zu stellen (ICC-Profile). Auf einem Digitalproof muss ein Ugra/Fogra-Medienkeil 
CMYK-TIFF mitgedruckt werden. Auf einem Analogproof muss ein Druckkontrollstreifen 
mitgedruckt werden, auf dem die Volltonfärbungen und die Tonwertzunahmen von 
CMYK und Sonderfarben nachgemessen werden können. Auf dem Prüfdruck sind vom 
Auftraggeber zur Vermeidung von Fehlern folgende Details klar zu kennzeichnen: vom 
Auftraggeber gewünschte Text-, Layout- und Bildänderungen; „Platzhalter“ für Bilder und 
Texte; spezielle Effekte wie Freistellungen, Verzerrungen, Sonderfarben (genaue Definition 

durch HKS- oder Pantone-Skala) und Rasterverläufe; Format mit und ohne Beschnitt 
(minimal 3 mm); Rasterfeinheit und Rasterart (z. B. frequenzmoduliert) entsprechend den 
Vorgaben des jeweils zutreffenden Teils der Normreihe ISO 12647; Druckverfahren. Um 
Qualitätsminderungen zu vermeiden, sind Bilder vom Auftraggeber unbedingt als CMYK-
Daten zu liefern. Der Auftraggeber garantiert, dass zur Erstellung des Datenträgers aus-
schließlich lizenzierte Schriftfonts (nur Postscriptschriften) verwendet werden. Beträgt die 
vom Auftraggeber gelieferte Datenmenge mehr als 25 MB, so werden die für die Prüfung 
der Daten anfallenden Kosten dem Auftraggeber nach der aufgewendeten Zeit verrrech-
net. Liefert der Auftraggeber keinen Prüfdruck und keine Liste der Dateien, so werden 
diese vom Auftragnehmer erstellt und dem Auftraggeber zusätzlich in Rechnung gestellt. 

(6) Der Auftragnehmer ist berechtigt, alle mit der Prüfung und Lagerung des beigestellten 
Materials verbundenen Kosten zu berechnen. 

(7) Verpackungsmaterial sowie die üblichen Abfälle durch Beschnitt, Ausstanzung, 
Druckeinrichtung und Fortdruck gehen mit der Bearbeitung in das Eigentum des Auftrag
nehmers über.

XIII. AUFTRAGSUNTERLAGEN 

(1) Für Manuskripte, Entwürfe, Vorlagen, Druckformen, Diapositive, Filme, Datenträger 
und sonstige Unterlagen im Sinne des Abschnittes XII (1) haftet der Auftragnehmer bis 
zu einem Zeitpunkt, der 4  Wochen nach Erledigung des Auftrages liegt. Darüber hinaus 
übernimmt der Auftragnehmer für nicht zurückverlangte Unterlagen keine wie immer 
geartete Haftung. 

Der Auftragnehmer ist auch nicht verpflichtet, diese Unterlagen sowie die der Wiederver
wendung dienenden Gegenstände über den genannten Termin hinaus zu verwahren.

(2) Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellt sind, bis zum Auslieferungstermin pfleglich behandelt. Für Beschädigun
gen haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

(3) Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der Auf
traggeber die Versicherung selbst zu besorgen. 

XVI. EIGENTUMSRECHT 

Die von dem Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetz-
ten Betriebsgegenstände, Arbeitsbehelfe und Zwischenerzeugnisse, insbesondere 
Schriftsätze, Datenträger, Druckplatten, Lithografien, Filme, Platten, Matern, Stanzen, 
Stereos und Galvanos und andere für den Produktionsprozess erforderliche Behelfe 
(Druckvorrichtungen) sowie die bearbeiteten Daten bleiben das Eigentum des Auftrag
nehmers und werden nicht ausgeliefert, auch wenn der Auftraggeber für diese Arbeiten 
Wertersatz geleistet hat bzw. sie gesondert in Rechnung gestellt werden. Auch eine Aus
folgung zur Nutzung erfolgt nicht. Dies gilt auch für die Arbeitsbehelfe (Druckvorrichtungen) 
und Daten, welche im Auftrag des zur Lieferung verpflichteten Auftragnehmers von einem 
anderen Unternehmen hergestellt wurden.

Eine Aufbewahrung der obgenannten Behelfe (Druckvorrichtungen und Daten) zur 
Durchführung des Druckauftrages nach Abwicklung des Druckauftrages erfolgt nur 
über ausdrücklichen Auftrag des Auftraggebers gegen Ersatz der dem Auftragnehmer 
entstehenden Kosten.

XVII. URHEBERRECHT

(1) Insoweit der Auftragnehmer selbst Inhaber der urheber- und leistungsschutzrechtlichen 
Nutzungsrechte an den gelieferten Erzeugnissen oder an Teilen derselben ist, erwirbt der 
Auftraggeber mit der Abnahme der Lieferung nur das nichtausschließliche Recht, die gelie
ferten Erzeugnisse zu verbreiten; im übrigen bleiben die Nutzungsrechte, insbesondere das 
Vervielfältigungsrecht, in der Hand des Auftragnehmers unberührt. Dem Auftragnehmer steht 
das ausschließliche Recht zu, die von ihm hergestellten Vervielfältigungsmittel (Satz, bear-
beitete Daten, Datenträger, Filme, Repros u. ä.) und Druckerzeugnisse (Fahnen, Rohdrucke 
u.ä.) zur Herstellung von Vervielfältigungsstücken zu benutzen. Er ist nicht verpflichtet, 
derartige Vervielfältigungsmittel herauszugeben, auch nicht zu Nutzungszwecken. 

(2) Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob dem Auftraggeber das Recht 
zusteht, die Vorlagen, welcher Art auch immer, zu vervielfältigen, dem Auftrag ent-
sprechend zu bearbeiten oder zu verändern oder sonst in der vorgesehenen Weise zu 
benutzen, sondern ist berechtigt anzunehmen, dass dem Auftraggeber alle jene Rechte 
Dritten gegenüber zustehen, die für die Ausführung des Auftrages  erforderlich sind. Der 
Auftraggeber sichert ausdrücklich zu, dass er über diese Rechte verfügt. 

(3) Werden vom Auftraggeber Schriften bzw. Anwendungs-Software beigestellt, um die 
von ihm gelieferten Daten weiterverarbeiten zu können, so sichert der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer zu, dass er zu dieser eingeschränkten Weitergabe der Nutzung berechtigt ist. 

Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber zu, dass er diese Schriften bzw. 
Anwendungs-Software nur zur Bearbeitung des konkreten Auftrages verwendet. 

(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer gegenüber allen Ansprüchen, 
die von dritten Personen aus Verletzungen von Urheberrechten, Leistungsschutzrechten,    
sonstigen gewerblichen Schutzrechten oder Persönlichkeitsschutzrechten erhoben      
werden, schadlos zu halten. 

Der Auftragnehmer muss solche Ansprüche dem Auftraggeber unverzüglich anzeigen und 
ihm bei gerichtlicher Inanspruchnahme den Streit verkünden. Tritt der Auftraggeber auf die 
Streitverkündigung hin nicht als Streitgenosse des Auftragnehmers dem Verfahren bei, 
so ist der Auftragnehmer berechtigt, den Anspruch des Klägers anzuerkennen und sich 
beim Auftraggeber ohne Rücksicht auf die Rechtmäßigkeit des anerkannten Anspruches 
schadlos zu halten.

XXII. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird 
ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch.

(2) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz des Auftragnehmers.

(3) Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Vertragsverhältnisses, das diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen unterliegt, oder für 
Rechtsstreitigkeiten aus solchen Vertragsverhältnissen ist für Klagen des Auftragnehmers 
nach Wahl des Auftragnehmers der Gerichtsstand des Auftragnehmers oder der allgemei-
ne Gerichtsstand des Auftraggebers, für Klagen gegen den Auftragnehmer ausschließlich 
der allgemeine Gerichtsstand des Auftragnehmers.
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